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Änderung des Verbandsnamens

Die Schweiz. Delegierten-Versammlung hat am 12. März 1961 in Bern den
offiziellen Verbandstitel abgeändert und die entsprechenden Statuten-Anpas-
sungen vorgenommen.
Es ging uns dabei nicht allein um eine Anpassung an die Berufsbezeichnung
im angelsächsischen Sprachbereicb, sondern in erster Linie darum, auch in
unserem Verbandstitel den alle äusseren Heilmethoden umfassenden Sammelbegriff

«Physiotherapie» zu dokumentieren.
Gehrauchen Sie also überall nur noch den neuen Namen:

Schweiz. Verband staatl. anerkannter Physiotherapeuten
(Fédération Suisse des Physiothérapeutes)

(Der Verband behält sich das absolute Eigentumsrecht seines bisherigen Titels:
Schweiz. Verband staatl. gepr. Masseure, Heilgymnasten und Physiopraktiker,
vor.)
Gleichzeitig wurde, um den Fortbildungsbedürfnissen auf den einzelnen
Therapiegebieten hesser gerecht werden zu können, der Verband intern unterteilt in:

Physio therapeuten-Heilgymnasten
Physiotherapeuten-Masseure
Hospitanten, Frei- und Passiv-Mitglieder

Ordentliches Vollmitglied kann nur noch werden, wer eine mit Diplom
abgeschlossene dreijährige klinische Fachschul-Ausbildung und die staatliche
Anerkennung nachweisen kann.

Hospitanten sind Berufsleute, die eine der beiden obigen Bestimmungen nicht
voll erfüllt, sich aber beruflich und moralisch bewährt haben. Diese übernehmen

die Verpflichtung, jede gebotene Weiterbildung auszunützen, die
gesetzten beruflichen Grenzen nicht zu überschreiten und durch treue und
hingehende Pflichterfüllung zu dienen.
Wir hoffen und wünschen, dass unser Verband auch unter der neuen Bezeichnung

wachsen und gedeihen möge. Das Vertrauen unserer Behörden, der
Aerzteschaft und weitester Kreise soll innner neu erworben werden.

Der Zentralvorstand
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